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Dekret über den Rahmenkredit für die schrittweise 

Sanierung des Immobilienbestands des Staates Freiburg 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates (FHG); 

nach Einsicht in die Botschaft 2026-DIME-14 des Staatsrats vom 12. Mai 
2026; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 

1 Bei der Finanzverwaltung wird ein Rahmenkredit in der Höhe von 150 000 
000 Franken für die schrittweise Sanierung des Immobilienbestands des 
Staates Freiburg in den nächsten sechs Jahren eröffnet. 

2 Er deckt den Zeitraum 2026-2031 ab. 

Art.  2 

1 Die erforderlichen Zahlungskredite werden in den Investitionsvoranschlag 
des Hochbauamts unter der Kostenstelle 3850 BATI / Rubrik 5040.002 
«Gebäudeausstattung» aufgenommen, und gemäss den Bestimmungen des 
Gesetzes über den Finanzhaushalt des Staates verwendet. 

2 Die verfügbaren Mittel des Staates bleiben vorbehalten. 
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Art.  3 

1 Der Staatsrat kann die Frist für die Verwendung des Verpflichtungskredits 
um ein Jahr verlängern. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum. 

Es tritt mit seiner Annahme in Kraft. 
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